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• Dip. Ing (FH) Chemie

• Wirtschaftsingenieur

• Sicherheitsingenieur EKAS

• Erwachsenenbildner SVEB-1

Seit 2002 beim Swiss Safety Center, vormals Swiss TS

Berater Integrale Sicherheit

• Gefahrgut alle Verkehrsträger,

behördliche Klassifizierungen von Sprengstoffen (vormals EGI)

• Gefahrstoff Lager- und Explosionsschutzkonzepte, 

Sicherheitsdatenblätter

• Ausbildung Referent an Seminaren und In-House-Schulungen

• GeFaSuisse Mitglied des Vorstands, Vorsitzender der Ausbildungskommission

Ralf Mengwasser

Diese Dokumentation darf ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jeder

anderweitige Gebrauch und jede Weitergabe ist unzulässig und kann gerichtlich verfolgt werden.
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• Seit 1945 

• Per 01.01.2018 Fusion:                /         /                            

• Mitglied der SVTI Gruppe

• CHF 30 Mio. Umsatz

• 150 Mitarbeiter

• Zürich/Wallisellen, Neuchâtel & Lugano

Materials
Technology

Industry 
Services Certifications Expertise Services Academy

Swiss Safety Center   ww.safetycenter.ch
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Wir lassen das Gefahrgutrecht nun 30 Minuten links liegen …
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Wir haben doch einen Raum für Gefahrstoffe …
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Leitfaden zur Lagerung gefährlicher Stoffe
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Schweizer Sonderweg? Ja,

es wurden über 6000 A4-Seiten übersichtlich zusammengefasst
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Grundlagen

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter

• Gemäss Art. 21 Chemikalienverordnung (ChemV) ist dies eine 

BRINGSCHULD DES LIEFERANTEN, ausser bei Direktimport.

• Empfehlung: nicht älter als 2 Jahre

• Folge: Einkauf von Gefahrstoffen im Unternehmen regeln

Chemikalienansprechperson

• Benennung/Meldung gemäss Art. 59 ChemV
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Generelles

• Der ‘Tagesbedarf’ an Gefahrstoffen gilt nicht als gelagert.

• Getrennte Lagerung von Stoffen, die gefährlich miteinander reagieren.

• Gefährliche Stoffe NIE in Durchgängen/ Durchfahrten, vor Ein-

/Ausgängen oder vor Fluchtwegen lagern.

• Lagerung immer auf mediumbeständigen Auffangwannen        

(Volumen: grösstes Gebinde).

• Betreiber hat jederzeit Orientierung über Art, Menge und Lagerort.

• Mitarbeitende sind nachweislich instruiert (Brandgefahren,         

Verhalten im Brandfall, Alarmierung der Feuerwehr, 

Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen.

• Zutritt für Unbefugte verboten.

• Abfüllung von brennbaren Flüssigkeiten im Lagerraum für brennbare 

Flüssigkeiten verboten (Lüftung, Explosionsschutz).
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Ablaufschema zur Ermittlung der Lagerklasse

ACHTUNG:

nur die H-Sätze 

aus Abschnitt 2 

des aktuellen 

MSDS verwenden

der H-Satz, 

welcher zuerst 

einer Lagerklasse 

zugeordnet 

werden kann, 

bestimmt diese 
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Lagerarten
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Lagerarten
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Gesetzliche Vorschriften brennbare Flüssigkeiten

Auszug VKF 26-15:

Kleinmengen an brennbaren Stoffen (bis ca. 100 Liter) können in nicht brennbaren, entsprechend 

gekennzeichneten Schränken gelagert werden.   ACHTUNG: NUR einer je Brandabschnitt.
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Gesetzliche Vorschriften brennbare Flüssigkeiten

Ausreichende Lüftung:

Natürlich: Belüftung oben, gegenüberliegende Entlüftung 

max. 10 cm über Erdboden, Öffnung mind. 20 cm2/m2

Bodenfläche

Künstlich: 3-5-facher Luftwechsel/Stunde, Kanäle separat geführt 

aus Metall, Ventilatoren Ex-sicher

• Öffnungen müssen frei und sauber sein (regelmässige Wartung).

• Unterflurräume sind zwingend künstlich zu belüften.
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Gesetzliche Vorschriften Lagerung Säuren und Laugen

EKAS 6501

• Ausschliesslich in mediumbeständigen Originalgebinden, keine 

Getränke- oder Lebensmittelverpackungen !!!

• Säuren und Laugen sowie Stoffe, die bei allfälligem Kontakt 

miteinander in gefährlicher Weise reagieren können, müssen 

voneinander getrennt gelagert werden.

• Mediumbeständige, getrennte Auffangwannen für Säuren und 

Laugen.
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Gesetzliche Vorschriften Lagerung Gase + Druckgaspackungen

• Brennbare Gase vorzugsweise draussen, belüftet, ab einem 

Gesamtvolumen > 200 Liter zwingend draussen.

• Lagerung in Räumen mit geringem Brandrisiko, getrennt 

vom übrigen Lagergut.

• Keine übermässige Erwärmung.

• Menge > 100 Liter: Lagerung hinter Gitterabschluss.

• Lagerräume sind zu lüften.
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Gesetzliche Vorschriften Lagerung oxidierende Stoffe

Lagermenge bis 100 kg:

• Zusammenlagerung mit anderen gefährlichen Stoffen gestattet

• Schutzabstand mind. 2.5 m oder Trennwand EI 30 aus Material 

RF1

Lagermenge > 100 kg:

• Separater Brandabschnitt EI60 aus Material RF1, alternativ 

Schrank SN EN 14470-1

• Zusammenlagerung mit nicht brennbaren Materialien zulässig

Oxidationsmittel mit H271: 

• keine Lagerung auf Holzpaletten gestattet
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Grundlagen

Lagerkonzept

• Lagerklasse aus Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblatts oder

• Ermittlung der Lagerklasse aus H-Sätzen des Abschnitts 2.2 des SDB.

ACHTUNG: nur H-Sätze des Abschnitts 2.2 verwenden!

• Gebindeart und –grösse

• Maximale Lagermenge

• Tipps: 

• ehrlich sein, lieber etwas mehr Lagermenge einplanen.

• Brennbare Stoffe ohne GHS-Klassierung (Flammpunkt > 60°C) nicht 

vergessen (Zuordnung zur LK 10/12 bzw. LK 11/13, Grund VKF)
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Erstellen eines Lagerkonzeptes

Möglichkeit 1: Aufbau gemäss Vorschlag des Leitfadens

Möglichkeit 2: Vorlage Gefahrstoffliste unter FAQ in 

chemsuisse.ch



Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

Swiss Safety Center AG, Wallisellen

Ralf Mengwasser

Expertise Services Umweltsicherheit

ralf.mengwasser@safetycenter.ch

044 877 61 99

www.gefahrstoff.ch


